
Pornografie –
rechtliche Bestimmungen 

Sandra Walser, Jugendintervention Kantonspolizei Zürich
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Sandra Walser

o seit 01.12.2001 bei der 
Kantonspolizei

o seit 01.01.2013 bei der 
Jugendintervention

o zuständig für Bezirk Meilen



Rechtliches

Das Jugendstrafrecht gilt für 
jugendliche Beschuldigte zwischen 
dem 10. und dem 18. Altersjahr



Welche Deliktsformen gibt es?

• Antragsdelikte
Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar, 
so kann jeder, der durch sie 
verletzt worden ist, die Bestrafung 
des Täters beantragen. 

• Offizialdelikte
Müssen von Amtes wegen verfolgt 
werden.



Weiche Pornografie
Art. 197 Abs. 1

• Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen 
(Comic / Stickers), andere Gegenstände

• an Personen unter 16 Jahre anbieten, zeigen, 
überlassen, zugänglich machen, verbreiten

- Offizialdelikt



Harte Pornografie
Art. 197 Abs. 4/5

• Sexuelle Handlungen mit Minderjährigen, Tieren, 
Gewalttätigkeiten

• einführen, herstellen, lagern, in Verkehr bringen, 
anbieten, zeigen, überlassen, zugänglich machen, 
besitzen, herunterladen, etc.

- Offizialdelikt



Informationen

• Prävention durch Kantonspolizei in Mittel- und 
Oberstufe

• Beratung durch Jugendintervention (Achtung: 
Offizialdelikt)

• Klassenintervention (Achtung: Offizialdelikt)

• Einzug Handy

• Melderecht / Meldepflicht



Ablauf eines Strafverfahrens

Untersuchung bei der Jugendanwaltschaft

Die Tat 
Der Jugendliche hat gegen 

eine Strafbestimmung verstossen

Abklärung der
strafbaren Handlung

Jugendanwalt

Abklärung zur
Person

Sozialarbeiterin

Entscheid (Massnahme/Strafe)
(Jugendanwaltschaft / Jugendgericht)

Polizei 
Ermittlung des Täters 

Sachverhalt klären

Zwangsmassnahmen
Verhaftung / Hausdurchsuchung etc.



Untersuchung (Jugendanwaltschaft)

Jugendliche (10-18 Jahre)
Schutzmassnahmen

Strafen

Strafbefreiung
Mediation

ambulant

stationär

Verweis

Aufsicht
persönliche Betreuung
ambulante Behandlung

Unterbringung

persönliche Leistung
> 15: Busse

>15: Freiheitsentzug bis 1 J.
>16: Freiheitsentzug bis 4 J.

Quelle:  JUGA lic.iur. R. Meier, Jugendanwaltschaft Zug 



Nützliche Unterlagen

• www.jugendintervention.zh.ch
• www.skppsc.ch


